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1. Zusammenfassung 
Nach der Ablehnung des Gesetzes über die Buchpreisbindung im Jahr 2012 wurde die Bib-
liothekstantieme jüngst in der Interpellation Fluri1

In seiner Antwort auf diese Interpellation antwortete der Bundesrat am 16.05.2012:  

 als mögliches Mittel zur Literaturförderung 
erneut ins Spiel gebracht.  

„Der Bundesrat und der Gesetzgeber haben sich 2007 gegen die Einführung einer "Biblio-
thekstantieme/Schutzgebühr im Buchverleih" ausgesprochen. Die Kommission der 
Schweizerischen Nationalbibliothek analysiert jedoch, gestützt auf eine Diskussion mit 
den Verbänden Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) und Bibliothek Information 
Schweiz (BIS) verschiedene Berechnungs- und Finanzierungsmodelle, wie der gesteiger-
ten Nutzung von Werken freier Autoren in Bibliotheken Rechnung getragen werden kann. 
Diese Analyse stützt sich auf die geltende Praxis unserer Nachbarländer.“2

Die Kommission NB kann die von ihr erwartete Analyse nur teilweise erbringen. Sie ist ins-
besondere bei der Studie ausländischer Modelle an ihre Grenzen gestossen. Auch für die 
Datenerhebung zur Erstellung von Hochrechnungen waren ihre Ressourcen zu knapp, um 
zu gesicherten Resultaten zu gelangen. 

 

Die Empfehlung an BAK und EDI basiert auf grundsätzlicheren Überlegungen3

• Der Aufwand für Erhebung, Verteilung und Aushandlung eines Kostenschlüssels mit 
den Kantonen ist zu gross angesichts des vergleichsweise geringen Betrags, der an 
die Schweizer Autoren verteilt werden könnte. 

: 

• Der hohe Anteil ausländischer Literatur in Bibliotheken führt dazu, dass der Grossteil 
der Erträge an ausländische Verwertungsorganisationen bezahlt werden müsste. 

• Der Bund kann die Kantone nicht zu einer Finanzierung der Bibliothekstantieme ver-
pflichten, eine zusätzliche finanzielle Belastung der Bibliotheken ist deshalb wahr-
scheinlich. 

• Ein Systemwechsel vom Vermiet- zum Verleihrecht würde den Interessenausgleich 
im Urheberrechtsgesetz zu Ungunsten der Benutzer verschieben. 

• Die Literaturförderung ist Teil der Kulturbotschaft und erfolgt durch gezielte Förder-
massnahmen durch Bund, Kantone und Städte - nicht über das Urheberrecht. 

Die Kommission lehnt aufgrund des hiermit vorgelegten Berichts die von ProLitteris vorge-
schlagene Revision des Art. 13 URG ab und empfiehlt dem EDI, im Moment darauf nicht 
einzutreten. Je nach Entwicklung im europäischen Umfeld wird in den nächsten Jahren mög-
licherweise eine Neu-Beurteilung der Situation notwendig sein. 

Die Kommission bittet den Departementsvorsteher EDI, Bundesrat A. Berset, 

1. den Bericht und seine Schlussfolgerungen zur Kenntnis zu nehmen und ihn 

2. für die Weitergabe an die interessierten Verbände freizugeben. 

 

                                                           
1 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130  
2 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130  
3 Diese werden in Kapitel 5. Fazit, S.10 ausgeführt. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130�
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130�
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2. Anlass 
Das Bundesamt für Kultur (BAK) hatte auf Anregung der Kommission NB (Kommission) am 
25.11.2011 die Bibliotheks-, Autoren- und Verlegerverbände mit der Kommission NB zu ei-
nem runden Tisch eingeladen. Die Themen Digitalisierung, Bibliothekstantieme und e-Books 
kamen zur Sprache. Angesichts der digitalen Herausforderung müssen - im Verständnis der 
Kommission - Autoren, Verleger und Bibliotheken zusammen in Dialog treten und Kooperati-
onen anstreben. Diese wird in andern europäischen Ländern bereits praktiziert, z.B. in 
Frankreich mit der Kooperation der Bibliothèque Nationale de France (BNF) mit Hachette in 
Zusammenhang mit Gallica oder geplant, z.B. in Deutschland im Zusammenhang mit der 
„Deutschen Digitalen Bibliothek“. 

Die Bibliothekstantieme sollte zur Sprache kommen, weil dort in den letzten Jahren verhärte-
te Fronten aufgebaut wurden, welche künftige Kooperationen in Bereichen wie der Digitali-
sierung und den e-Books erschweren würden.  

Der Verband Bibliothek Information Schweiz (BIS) äusserte am Treffen die Befürchtung, 
dass die Bibliotheksbudgets durch eine Bibliothekstantieme belastet würden. Der Verband 
Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) bekannte sich seinerseits explizit dazu, dass auf 
keinen Fall die Bibliotheken zur Kasse gebeten werden sollen.4

In der Folge begann die Kommission mit einer vertieften Analyse des Themas Bibliotheks-
tantieme und bat in diesem Zusammenhang einerseits den BIS, anderseits den AdS und 
ProLitteris um Input. 

 

In seiner Antwort auf die Interpellation Fluri, die u.a. die Bibliothekstantieme als mögliches 
Mittel zur Förderung der Schweizer Literatur nennt, antwortete der Bundesrat am 
16.05.2012:  

„Der Bundesrat und der Gesetzgeber haben sich 2007 gegen die Einführung einer "Biblio-
thekstantieme/Schutzgebühr im Buchverleih" ausgesprochen. Die Kommission der Schwei-
zerischen Nationalbibliothek analysiert jedoch, gestützt auf eine Diskussion mit den Verbän-
den Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) und Bibliothek Information Schweiz (BIS) 
verschiedene Berechnungs- und Finanzierungsmodelle, wie der gesteigerten Nutzung von 
Werken freier Autoren in Bibliotheken Rechnung getragen werden kann. Diese Analyse 
stützt sich auf die geltende Praxis unserer Nachbarländer.“5

Die Berichterstattung an BAK und EDI erfolgt vor diesem Hintergrund. 

 

3. Ausgangslage 

3.1 Forderung nach einer Bibliothekstantieme 
Seit mehreren Jahrzehnten wird von Seiten der Verleger und Autoren eine Vergütung für die 
Bücherausleihen in Bibliotheken gefordert (= Public Lending Right, Verleihrecht, Bibliotheks-
tantieme). Die Forderung wird mit den folgenden Argumenten begründet:  

• Bei der Bibliothekstantieme handle es sich nicht um eine willkürliche „Steuer“, son-
dern um die Abgeltung des „Verleihrechtes“ zur Nutzung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken durch Bibliotheken. 

• Die Urheber (Autorinnen und Autoren) seien darauf angewiesen, dass sie für die Nut-

                                                           
4 Protokoll der Sitzung im Anhang. 
5 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130�


  

 

 
4/16 

 

 

zung ihrer Werke angemessen entschädigt werden. Im Verkaufspreis von Büchern 
sei die private Nutzung enthalten, die gesteigerte, mehrfache Nutzung durch Biblio-
theksausleihen jedoch nicht. 

• In der Europäischen Union sei das Verleihrecht und das Recht auf eine Vergütung 
der Leihe seit 1992 in verschiedenen Modellen umgesetzt (Richtlinie 2006/115/EG). 
Für die Nutzung von Literatur aus der Schweiz in ausländischen Bibliotheken erhalte 
die Schweizer Verwertungsgesellschaft ProLitteris einen Anteil dieser Abgaben. 
Mangels einer Abgabe in der Schweiz könne ProLitteris nicht Gegenrecht halten.6

3.2 Politische Vorstösse zur Einführung einer Bibliothekstan-
tieme 

 

Seit der Einführung der EU-Richtlinie7 scheiterten verschiedene politische Vorstösse, in der 
Schweiz eine Vergütung des Verleihrechts einzuführen: Eine Motion (2004)8 sowie ein Pos-
tulat (2007)9, eingereicht von Vreni Müller-Hemmi, wurden vom Bundesrat abschlägig be-
antwortet und schliesslich abgeschrieben. Eine parlamentarische Initiative (2009)10

Der Bundesrat begründete die Ablehnung der Vorstösse Müller-Hemmi 2004 und 2007 da-
mit,  

 wurde 
vom Initianten, Kurt Fluri nach Intervention des BIS zurückgezogen.  

• dass das Parlament bei der Diskussion der Urheberrechtsreform eine Angleichung an 
EU-Recht in diesem Punkt bewusst verworfen hatte,  

• dass eine Vergütung für die Bibliotheksleihe nicht Bestandteil der WIPO-Abkommen 
sei,  

• dass der Bundesrat den vom Parlament im Rahmen der Verabschiedung des URG 
1992 vorgenommenen Interessenausgleich nicht in Frage stelle, 

• dass mit der Einführung einer solchen Vergütung mit einer zusätzlichen Belastung 
der Bibliotheksbudgets zu rechnen sei,  

• dass schliesslich eine Finanzierung über die Haushalte der Kantone in der Schweiz 
im Rahmen des URG nicht umsetzbar sei. 

Nach der Ablehnung des Gesetzes über die Buchpreisbindung im Jahr 2012 wurde die Bib-
liothekstantieme jüngst in der Interpellation Fluri11

3.3 Ablehnung durch die Bibliotheken 

 als mögliches Mittel zur Literaturförderung 
erneut ins Spiel gebracht.  

Die Schweizer Bibliotheken stellten sich stets und mit den gleichen Argumenten gegen die 
Einführung einer Bibliothekstantieme:  

Die Konferenz der Universitätsbibliotheken KUB nahm am 13.04.1988 Stellung zum Ent-
                                                           
6 Deutschland habe in den vergangenen Jahren pro Jahr ca. CHF 600‘000 an ProLitteris überwiesen. 
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF 
8 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043288  
9 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073056  
10 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090460  
11 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF�
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043288�
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073056�
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090460�
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123130�
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wurf des heute geltenden Urheberrechts und sprach sich aus folgenden Gründen gegen die 
Einführung einer Bibliothekstantieme aus: 

• Le projet de loi touche sans distinction les utilisateurs qui se servent d'exemplaires 
d'œuvres à des fins lucratives et ceux qui s'en servent à des fins d'utilité publique. 

• Les bibliothèques universitaires dépensent des sommes importantes pour la constitu-
tion de collections et le traitement des œuvres qui en facilite l'accès ; en mettant gra-
tuitement à disposition du public les exemplaires d'œuvres, elles fournissent des 
prestations qui servent aussi les intérêts des auteurs. 

• pour nombre de bibliothèques, les taxes importantes à payer le seront nécessaire-
ment aux dépens des crédits d'acquisition ; cela signifie un manque à gagner pour les 
libraires, les éditeurs et les auteurs eux-mêmes. 

• L'exécution des dispositions prévues nécessitera un surcroît de travail administratif 
pour les bibliothèques. Si l'on envisage le versement de taxes forfaitaires pour simpli-
fier le travail, on va à l'encontre du principe fondamental selon lequel c'est l'utilisation 
effective de l'œuvre qui est génératrice de rémunération. 

• Les bibliothèques scientifiques achètent de nombreux périodiques scientifiques à un 
prix beaucoup plus élevé que les particuliers, cela dans la perspective du prêt et de la 
photocopie. Avec les dispositions prévues, le versement d'une rémunération survien-
dra, dans certains cas, jusqu'à quatre reprises (prix d'achat normal, prix d'achat pour 
bibliothèques, taxe de prêt et taxe de photocopie). 

• Soumettre à rémunération le prêt d'exemplaires d'œuvres scientifiques est un frein à 
la diffusion de ces œuvres. Cela va à l'encontre du droit à l'information, de la liberté 
de l'enseignement et de la recherche, de la promotion de la lecture et de la formation 
continue. 

• Il est trompeur d'argumenter auprès des auteurs suisses qu'ils toucheront des droits 
beaucoup plus élevés. Outre le fait que la plus grande part des rémunérations ver-
sées sera transférée à l'étranger, celles revenant aux sociétés de gestion pour leurs 
frais administratifs et aux auteurs de best-sellers ne laisseront guère, aux autres, de 
grandes sommes à se partager. 

Der BIS bat NR K. Fluri 25.9.2009 mit folgenden Argumenten erfolgreich um den Rückzug 
seiner Interpellation: 

• Die Bibliotheken würden das Lesen mit vielfältigen Massnahmen fördern und die 
langfristige Verfügbarkeit von Werken sichern – beide käme den Autoren zu Gute 

• Bei den allgemeinen öffentlichen Bibliotheken sei die entgeltliche Ausleihe verbreitet 
– für diese existiere bereits eine Bibliothekstantieme. 12

• Die unentgeltliche Ausleihe an Universitätsbibliotheken umfasse vorwiegend wissen-
schaftliche Werke, deren Urheber weitgehend von der öffentlichen Hand entlöhnt 
werden. Es bestehe keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Entschädigung. 

 

                                                           
12 Gemeinsamer Tarif 6a: 
http://www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitteris/Dokumente/Tarife_D/Tarife_D_2012/GT6a-
de-2012-2017.pdf.  

http://www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitteris/Dokumente/Tarife_D/Tarife_D_2012/GT6a-de-2012-2017.pdf�
http://www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitteris/Dokumente/Tarife_D/Tarife_D_2012/GT6a-de-2012-2017.pdf�
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• Über 70% der Werke in Schweizer Bibliotheken würden von ausländischen Urhebern 
stammen. Für die Mehrzahl der Schweizer Autoren würde eine Bibliothekstantieme 
daher keine zusätzlichen Einkünfte generieren. 

• Schliesslich sei unklar, wer die Abgabe entrichten müsse. Auch bei einer Finanzie-
rung durch die öffentliche Hand sei zu befürchten, dass diese indirekt zu Lasten der 
Bibliotheken und ihrer Anschaffungsbudgets gehen würde.  

3.4 Input von ProLitteris13

ProLitteris führt in seinen Arbeitspapieren aus, dass die Schweiz das Verleihrecht im Gegen-
satz zu 23 europäischen Ländern nicht kenne. Dies sei eine Benachteiligung der einheimi-
schen Autoren.  

 

Da die Bibliotheken bereits heute für Autoren bei der Literaturvermittlung einen hohen Mehr-
wert generieren, müssten deren Ankaufsbudgets jedoch unangetastet bleiben.  

Die Kosten für das Verleihrecht sollten durch die öffentlich Hand übernommen werden, so 
wie dies zum Beispiel in Deutschland und Österreich der Fall ist. Für die Schweiz  wäre, ge-
mäss ProLitteris, mit jährlichen  Abgaben von 3 bis 5 Millionen CHF zu rechnen. Als Kosten-
schlüssel wird vorgeschlagen, dass der Bund 20% und die Kantone 80% übernehmen müss-
ten. Für die Aufteilung unter den Kantonen müsse noch ein Schlüssel gefunden werden, zum 
Beispiel analog zum deutschen Modell. 

Für die Ausschüttung sei ein einfaches Meldesystem einzuführen, davon profitieren sollten li-
terarische und wissenschaftliche Autoren sowie Journalisten. Für den Verteilschlüssel könne 
auf statistisch erhobenen Ausleihvorgängen abgestellt werden, wie dies bereits für die Erträ-
ge aus den entgeltlichen Ausleihen der Fall sei.  

Aufgrund von Gegenseitigkeitsverträgen der Verwertungsgesellschaften würde ein Teil der 
Entschädigungen ins Ausland abfliessen. Andererseits würden für die Schweizer Autoren 
auch Mittel ausländischer Verwertungsgesellschaften zufliessen. 

Zur Realisierung der Bibliothekstantieme schlägt ProLitteris vor, Art. 13 Abs. 1 URG zu er-
gänzen und dort nicht nur die entgeltliche, sondern auch die unentgeltliche Ausleihe von 
Werkexemplaren vergütungspflichtig zu machen. 

3.5 Input des BIS14

Der BIS stellte am 28.03.2012 klar, dass es aus seiner Sicht nach drei erfolglosen Versu-
chen im Parlament keinen Grund gibt, das Dossier Bibliothekstantieme wieder zu öffnen. Er-
neut wurde die Befürchtung geäussert, dass eine Bibliothekstantieme direkt oder indirekt zu 
Lasten der Anschaffungsbudgets der Bibliotheken gehen würde - auch wenn dies nicht die 
Absicht der Autoren sei. 

 

 

                                                           
13 ProLitteris: Das Verleihrecht in der Schweiz. Stand der Dinge/Gesetzesrevision URG, Arbeitspapier 
zuhanden der Kommission NB vom 18.09.2012. 
ProLitteris: Das Verleihrecht: Die Ausgangslage, Management Summary vom 22.10.2012. 
Beide Dokumente befinden sich im Anhang. 
14 siehe Anhang. 



  

 

 
7/16 

 

 

4. Analyse der Kommission NB 

4.1 Rechtslage in der Schweiz 
Die Bibliothekstantieme (Public Lending Right) ist nicht Teil der internationalen Urheber-
rechtsabkommen (Berne Convention, WIPO-Verträge). Die einzige supranationale Verfü-
gung besteht seit 1992 in der EU, heute festgehalten in der EU-Richtlinie 206/115/EG15. Die 
Richtlinie regelt die Einführung einer Bibliothekstantieme, überlässt es aber den Mitgliedstaa-
ten, ob sie diese über das Urheberrecht umsetzen und wie sie diese finanzieren wollen.  
Eine Zusammenstellung der weltweiten Situation16 gibt an, dass von 41 Ländern, die ein Ver-
leihrecht anerkennen, heute 28 konkrete Systeme zur Erhebung einer Bibliothekstantieme 
eingeführt haben. Die weltweit eingeführten Systeme basieren auf unterschiedlichen Rechts-
grundlagen und werden mehrheitlich durch die öffentliche Hand finanziert.17

Nach Schweizer Recht ist mit dem Verkauf eines Werkes das Recht auf dessen Weiter-
verbreitung gegeben (Artikel 12 URG, so genannter Erschöpfungsgrundsatz). Auch das 
Schweizer Recht sieht für Bibliotheken eine Form der Bibliothekstantieme vor, beschränkt 
sich jedoch auf eine Vergütung für den Verleih von Werkexemplaren gegen Entgelt (Artikel 
13 URG):  

 

Art. 13 Vermieten von Werkexemplaren: 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur 
Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 

Die Verwertungsgesellschaften –  für die Nutzungsrechte von Literatur: ProLitteris – haben 
die Aufgabe, diese Vergütung bei den Verleihern einzuziehen. Grundlage ist ein Vertrag zwi-
schen den Nutzern und den Verwertungsgesellschaften, in welchem die gültigen Tarife (Ge-
meinsame Tarife = GT) festgehalten werden. 2011  wurde der Tarif für das Vermieten von 
Werkexemplaren durch Bibliotheken (GT 6a) um weitere vier Jahre verlängert. Die Verteilung 
der Vergütung auf die Urheber erfolgt  gestützt auf die von den Verlegern gemeldeten Buch-
titel gemäss dem von ProLitteris erlassenen Verteilreglement.  

Da die Ausleihen der Nationalbibliothek, der meisten grösseren Kantonsbibliotheken und der 
wissenschaftlichen Bibliotheken kostenlos sind, verpflichtet das geltende Recht vor allem die 
allgemein öffentlichen Bibliotheken (Stadt- und Gemeindebibliotheken), die eine Leihgebühr 
erheben, zur Entrichtung einer Bibliothekstantieme. Sie liefern für das Vermieten von Werk-
exemplaren pro Jahr insgesamt rund CHF 450'000 an ProLitteris ab. 

4.2 Leistungen der Bibliotheken an Autoren und Verleger 
Nach Auffassung der Bibliotheken stellt die vergütungsfreie Bibliotheksleihe keine Subventi-
onierung der Bibliotheken auf Kosten der Urheber dar. Die Vergütung erfolgt dadurch, dass 
die Bibliotheken die feste Abnahme der Literaturproduktion garantieren und eine tragende 
Säule eines funktionierenden Literaturbetriebs sind.  

Aus Sicht der Bibliotheken wird die Sondernutzung der Medien durch die Bibliotheksleihe be-

                                                           
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF . 
16 http://www.plrinternational.com/.   
17 http://www.plrinternational.com/plraroundtheworld.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF�
http://www.plrinternational.com/�
http://www.plrinternational.com/plraroundtheworld.pdf�
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reits durch die folgenden immateriellen und materiellen Leistungen abgegolten:  

• Die Leistungen der Bibliotheken zur Literaturförderung und Literaturvermittlung 

• die Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit aller Publikationen von Schweizer Auto-
ren und Autorinnen – auch der im Handel vergriffenen Titel  

• die bereits bestehende Bibliothekstantieme für die „entgeltlichen“ Ausleihen im Ge-
samtwert im Umfang von über 400‘000 CHF pro Jahr18

•  durch den Kauf von Büchern und Medien im Gesamtwert von über 100 Mio. CHF

 
19

4.3 Modelle zur Finanzierung einer Bibliothekstantieme 

 
pro Jahr  

Es gibt weltweit  zahlreiche verschiedene Modelle, um das Verleihrecht von urheberrechtlich 
geschützten Werken in Bibliotheken abzugelten. Die beiden Grundvarianten sind  

1.  Die direkte Belastung der Bibliotheken aufgrund der von ihnen gemeldeten Ausleih-
zahlen zu einem pro Ausleihe festgelegten Tarif.  

2. Die pauschale Abgeltung der Urheberrechtsinhaber durch die öffentliche Hand. Die-
ses Modell wird beispielsweise in Deutschland, Österreich und Belgien angewandt 
und wird von ProLitteris als Möglichkeit gesehen für ein Verleihrecht, das die Biblio-
theken nicht direkt belastet. 

In Deutschland zahlen Bund und Länder auf der Basis von Verträgen mit den Verwertungs-
gesellschaften eine jährliche Pauschalgebühr für das Verleihrecht in Bibliotheken. Der 
Schlüssel für die Ausschüttung an die Urheber wird auf der Basis einer Auszählung der Aus-
leihen in ausgewählten Bibliotheken bestimmt (nutzungsbezogene Ausschüttung). Dabei 
wird zwischen verschiedenen Bibliothekstypen unterschieden.  

Auf die Schweiz angewendet würden Bund und Kantone für die Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Werke durch Bibliotheken jährlich eine zu vereinbarende Pauschale an ProLitte-
ris bezahlen. Diese würde nicht den Bibliotheksbudgets belastet. Dieses Szenario entspricht 
in etwa dem Postulat Müller-Hemmi von 2007. 

Bei der Festsetzung der Höhe der Pauschale müssten die Leistungen der Bibliotheken zu 
Gunsten der Autor/innen und Verleger mit eingerechnet werden. Für die Berechnung der 
Abgabe und des Verteilschlüssels müsste definiert werden, welche Werkarten (wissenschaft-
liche Literatur, Unterhaltungsliteratur) in welchen Bibliothekstypen bzw. für welchen Verwen-
dungszweck (Schulbibliotheken, öffentliche Bibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken, 
etc.) zu welchem Tarif berücksichtigt werden sollen. Es müsste ein Erfassungssystem ver-
einbart werden. Die Verteilung der Pauschale durch ProLitteris müsste nach transparenten 
und der tatsächlichen Nutzung entsprechenden Kriterien erfolgen. Aufgrund des hohen An-
teils ausländischer Literatur in Schweizer Bibliotheken müsste ein beträchtlicher Teil der 
Vergütung  im Rahmen von Gegenrechtsvereinbarungen an Verwertungsgesellschaften im 
Ausland überwiesen werden.  

Dieses Modell würde die Bibliotheksbudgets nicht belasten. Urheber in der Schweiz und im 
Ausland würden eine Entschädigung in Abhängigkeit der tatsächlichen Nutzung ihrer Werke 
                                                           
18 ProLitteris, Jahresbericht 2011, S. 11. Einnahmen Vermietrecht: 432‘194.75 CHF. 
19 Bundesamt für Statistik BfS, Variable F31 Medienerwerbskosten der verschiedenen Bibliothekska-
tegorien, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html�
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erhalten. Dadurch wäre eine grenzübergreifende Gerechtigkeit hergestellt.  

Voraussetzung für die Umsetzung dieses Modells ist die Bereitschaft von Bund und Kanto-
nen, für die Abgeltungen aus dem Verleihrecht aufzukommen. Dies war bisher nicht der Fall: 
Der Bundesrat schrieb in seiner Antwort auf das Postulat Müller-Hemmi 2007: „Die im Zu-
sammenhang mit der Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes zwischen 2005 und 2006 
durchgeführte Vernehmlassung hat zudem bestätigt, dass die öffentliche Hand, die für die 
Bibliothekstantieme aufkommen müsste, diese nach wie vor ablehnt. Ein einziger Kanton hat 
sich für die Einführung der Bibliothekstantieme ausgesprochen, aber nur unter der Bedin-
gung, dass die Bibliotheken der Lehranstalten davon ausgenommen werden.“   
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5. Fazit 
Die Kommission kann die von ihr erwartete Analyse nur teilweise erbringen. Sie ist insbe-
sondere bei der Studie ausländischer Modelle an ihre Grenzen gestossen. Auch für die Da-
tenerhebung zur Erstellung von Hochrechnungen waren ihre Ressourcen zu knapp, um zu 
gesicherten Resultaten zu gelangen. 

Die Empfehlung an BAK und EDI basiert auf grundsätzlicheren Überlegungen: 

1. Grosser Aufwand für alle, geringer Ertrag für wenige: 
Selbst wenn wir von den von ProLitteris sehr grosszügig geschätzten jährlichen Ein-
nahmen von 3 – 5 Mio. CHF20 ausgehen, ist der nach Abzug der Zahlungen an aus-
ländische Verwertungsgesellschaften (75%) und des Verwaltungsaufwands (10%) 
der für die Schweizer Autoren pro Jahr verbleibende Betrag mit 675‘000 – 1‘125‘000 
CHF vergleichsweise gering21

2. Schweizer Autoren profitieren nur zu einem geringen Teil: 
Der hohe Anteil ausländischer Literatur in Schweizer Bibliotheken führt dazu, dass die 
Nutzung von Literatur aus Schweizer Produktion gegenüber der Nutzung von auslän-
dischen Werken marginal ist und deshalb für den einzelnen Schweizer Autor eine 
echte Bibliothekstantieme wenig Ertrag bringt. Über 70% der Erträge müssten korrek-
terweise an ausländische Verwertungsgesellschaften bezahlt werden. 

. Die Kommission zweifelt daran, ob sich dafür der Auf-
bau eines komplexen Erhebungs- und Verteilungsmechanismus sowie die Aushand-
lung eines Kostenschlüssels mit den Kantonen lohnt.  

3. Gegenrecht mit andern Staaten im Vermietrecht bereits heute möglich: 
Ein zentrales Argument von ProLitteris für die Einführung einer Bibliothekstantieme 
ist, dass sie kein Gegenrecht halten kann mit andern Staaten, die in ihren Bibliothe-
ken eine Abgabe auf der Ausleihe von Schweizer Literatur erheben und an ProLitteris 
abliefern. Zur Zeit ist dies jedoch nur in Deutschland der Fall. Hier bestünde bereits 
heute die Möglichkeit, dass ProLitteris einen zu definierenden Anteil der Einnahmen 
aus dem Vermietrecht an ihre deutsche Partnergesellschaft abliefert. 

4. Belastung der Bibliotheken wahrscheinlich: 
Der Bund kann die Kantone nicht zu einer Finanzierung einer Bibliothekstantieme 
verpflichten und die Kantone haben bisher eine klare Ablehnung der Bibliothekstanti-
eme signalisiert. Die Kommission hält deshalb die Befürchtung des Bibliotheksver-
bandes BIS, die Kosten einer Bibliothekstantieme würden direkt oder indirekt die Bib-
liotheken belasten und damit ihre im öffentlichen Interesse erbrachten Leistung beein-

                                                           
20 Im Vergleich dazu: In Deutschland (Bevölkerung: 82 Mio.) nimmt die VG Wort pro Jahr etwas über 
11 Mio. € in Form von Bibliothekstantiemen ein, d.h. ca. 13.8 Mio. CHF.  
Quelle: VG Wort, Geschäftsbericht 2011, http://www.vgwort.de/publikationen-
dokumente/geschaeftsberichte.html.  
Ob in der Schweiz (Bevölkerung: 8 Mio.) ProLitteris 3 – 5 Mio. CHF einnehmen könnte, ist eher zwei-
felhaft.  
21  

  
Im Vergleich dazu: Die Jahreseinnahmen 2011 von ProLitteris betrugen fast 32.3 Mio. CHF. 

http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/geschaeftsberichte.html�
http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/geschaeftsberichte.html�
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trächtigen, für berechtigt. Die Erwerbungskredite der Bibliotheken haben in den ver-
gangenen Jahren so stark an Kaufkraft verloren, dass weitere Einschränkungen ihre 
Kernaufgaben ernsthaft in Frage stellen. Damit wäre weder den Autoren, noch den 
Bibliotheken und deren Benutzern gedient.  

5. Interessenausgleich im URG bewahren: 
Der Bundesrat hat sich in der „Strategie für eine Informationsgesellschaft in der 
Schweiz“ das Ziel gesetzt, bei der Weiterentwicklung der Gesetzgebung im Bereich 
des geistigen Eigentums den Ausgleich der Interessen zwischen Urheber und Nutzer 
zu bewahren22

6. Der Fokus auf gedruckte Bücher entspricht nicht der heutigen Realität: 
Bereits heute werden mehr als die Hälfte der für Lehre, Forschung und Wissenschaft 
benötigten Dokumente in digitaler Form genutzt. In einem neuen Urheberrecht müss-
te diesem Umstand Rechnung getragen und einheitliche Nutzungsrechte, unabhängig 
von der Publikationsform, definiert werden. Auf Bundesebene befasst sich bereits die 
von der Vorsteherin des EJPD eingesetzte AGUR12 mit den Möglichkeiten zur An-
passung des Urheberrechts an die technische Entwicklung. 

. Die Kommission ist der Meinung, dass ein Systemwechsel vom Ver-
miet- zu einem Verleihrecht diesen Interessenausgleich zu Ungunsten der Benutzer 
verändern würde. 

7. Literaturförderung gehört nicht ins Urheberrecht: 
Die Kommission hat grosses Verständnis für das Grundanliegen von ProLitteris und 
der Autor/innenverbände, die wirtschaftlichen Bedingungen für das Literaturschaffen 
in der Schweiz zu verbessern. Die Förderung der Schweizer Autoren und Autorinnen 
ist jedoch Teil der Literaturpolitik und soll basierend auf der Kulturbotschaft durch 
Bund, Kantone und Städte durch gezielte Fördermassnahmen erfolgen - nicht über 
das Urheberrecht, das den Autoren, die am meisten auf Unterstützung angewiesen 
sind, kaum etwas bringt. Eine Vermischung von Literaturförderung mit der Biblio-
thekstantieme hält die Kommission kulturpolitisch nicht für sinnvoll. 

Aus diesen Gründen lehnt die Kommission die von ProLitteris vorgeschlagene Revisi-
on des Art. 13 URG ab und empfiehlt dem EDI, im Moment darauf nicht einzutreten. Je 
nach Entwicklung im europäischen Umfeld wird in den nächsten Jahren möglicherweise eine 
Neu-Beurteilung der Situation notwendig sein. 

Verabschiedet an der ordentlichen Sitzung der Kommission vom 18.01.2013. 

Beschlussantrag: 

Die Kommission der NB bittet den Departementsvorsteher EDI, Bundesrat A. Berset, 

3. den Bericht und seine Schlussfolgerungen zur Kenntnis zu nehmen und ihn 

4. für die Weitergabe an die interessierten Verbände freizugeben. 

                                                           
22 Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz, März 2012, 
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=de, S. 14. 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=de�
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6. Anhänge 
Die Dokumente im Anhang lassen sich in Word mit Doppelklick öffnen. 
Im PDF-Dokument wird dafür das Symbol der Büroklammer des PDF-Readers verwendet (Symbolleis-
te links): 
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Brief BIS an die Kommission vom 28.03.2012: 
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Arbeitspapiere ProLitteris vom 18.09. und 22.10.2012: 
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1 Begrüssung 


F. Burkhardt wurde im März 2011 von der Kommission NB eingeladen, um die Kulturbotschaft zu 


präsentieren. Bei dieser Gelegenheit wurde der Wunsch nach einer Diskussionsrunde mit den 


Verlegern und Autoren geäussert. Das ist der Hintergrund der heutigen Einladung. Das BAK ist also in 


einer in Vermittlerrolle. 


 


2 Vorstellung Kommission NB und Ziele der Veranstaltung 


C. Langenberger führt aus, dass diese vom Bundesrat gewählte beratende Kommission den Auftrag 


hat, die Entwicklung im Bibliothekswesen zu verfolgen und die Zusammenarbeit der Bibliotheken zu 


fördern. Zu diesem Zweck kann sie dem Departement des Innern Anträge stellen.  


Die Kommission ist eine Plattform der freien Diskussion über die strategische Herausforderungen, der 


sich die Bibliotheken aller Typen stellen müssen. Ihre Mitglieder vertreten nicht die Interessen ihrer 


Institution, sondern suchen übergreifende Lösungen für die festgestellten Defizite und Antworten auf 


die digitale Herausforderung. 


Angesichts der digitalen Herausforderung besteht unseres Erachtens die Notwendigkeit, dass 


Autoren, Verleger und Bibliotheken zusammen in Dialog treten und Kooperationen anstreben.  


Diese wird in andern europäischen Ländern bereits praktiziert, z.B. in Frankreich mit der Kooperation 


der BNF mit Hachette in Zusammenhang mit Gallica oder geplant, z.B. in Deutschland im 


Zusammenhang mit der „Deutschen Digitalen Bibliothek“
1
. 


Die Ziele des heutigen Treffens: 


- Wir lernen uns kennen 


- Wir lernen unsere (unterschiedlichen) Sichtweisen der „digitalen Herausforderung“ kennen 


- Wir klären das Interesse an einer Weiterführung des Dialogs 


- Wir klären das Interesse an Kooperationen 


 


3 Vorstellungsrunde 


- 


4 Digitalisierung 


Einführung: M.-C. Doffey, vgl. Präsentation. 


Ihre zentralen Fragen: 


1. Sind Autoren und Verleger im Zusammenhang mit der Digitalisierung und der digitalen 


Bibliothek grundsätzlich an Kooperationen mit Bibliotheken interessiert? 


2. Welches könnte die Rolle der Verbände (BIS, SBVV, ASDEL, AdS) sein (Absichtserklärung, 


Empfehlungen, Rahmenvereinbarung,…)? 


3. Welches könnte die Rolle von Bibliotheken sein? 


In der Diskussion werden die folgenden Voten abgegeben: 


 Die Einladung wird ausdrücklich begrüsst, am Tisch fehlt allerdings Pro Helvetia. 


                                                      
1
 „Geplant ist, dass künftig Urheber und Verlage für die Internet-Veröffentlichung ihrer Werke über die 


Deutsche Digitale Bibliothek einen angemessenen Preis verhandeln werden können. Wie dieses 


Verfahren genau ablaufen soll, wird auch in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen 


Buchhandels und der Verwertungsgesellschaft Wort ausgearbeitet.“ 



http://viewtext.org/article?url=http%3A//www.presseedition.fr/impression_la_demande_accord_bnf_hachette_livre_P_AA_R_0_A_7718_.html

http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/projekt.htm
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 Die Verlagssituation der Schweiz ist nicht mit Deutschland und Frankreich vergleichbar: Die 


CH-Verlage sind klein und haben keine Ressourcen für experimentelle Projekte. Ausserdem 


sind viele Fragen offen: Geschäftsmodell? Recht? Vertrieb? Buchhandel? Die Verlage sind 


aus diesen Gründen abwartend. Ausnahme sind die wissenschaftlichen Verlage, die einem 


grösseren Veränderungsdruck unterliegen.  


 Aus Sicht der Autoren ist es wichtig, dass (aktuelle und alte) Bücher digital zugänglich sind. 


Die Bibliotheken sind dabei auf jeden Fall als Partner zu betrachten. Die Verträge mit den 


Verlagen sind diesbezüglich sehr unterschiedlich. Bei Urheberrechtfragen muss bedacht 


werden, dass der AdS die freien und nicht die wissenschaftlichen Autoren vertritt. 


Welches sind die Erwartungen an die Bibliotheken? 


J. Scherrer: 1. Know-How weitergeben, 2. finanzielle Unterstützung gewähren, 3. Diskussion mit Pro 


Litteris aufnehmen. Letzteres würde die Verleger und Autoren beruhigen. 


M.-C. Doffey: Bibliotheken können Know-How weitergeben (vgl. auch www.digicoord.ch ) und 


konkrete gemeinsame Projekte mitfinanzieren (PPP). Die Diskussionen der WIPO
2
 werden durch die 


Bibliotheken verfolgt. Kürzlich wurden in diesem Zusammenhang Gespräche mit Pro Litteris 


vereinbart. 


F. Burkhardt weist darauf hin, dass für den digitalen Bereich nur geringe Beträge vorhanden sind. Eine 


Massendigitalisierung ist damit ausgeschlossen. Bibliotheken sind die richtigen Partner für konkrete 


Projekte. Die Aufgabenteilung PH – BAK bei der Unterstützung muss noch geklärt werden.  


N. Pfister: Die Bibliotheken fehlen tatsächlich in der Eingabe ans BAK. Der Zugang zu den 


digitalisierten Werken soll möglichst frei sein; dies darf aber nicht auf Kosten der Autoren gehen. Eine 


Lösung im Rahmen des Bildungsauftrags (politische Vorstoss) wäre sinnvoll. 


C. Dora begrüsst die Eingabe. Der Einbezug der Kantonsbibliotheken ist zu klären. 


 


5 Bibliothekstantieme 


Einführung: G. Schneider 


Thema ist der freie und unbeschränkte Zugang zum Wissen und damit der unentgeltliche Verleih 


wissenschaftlicher und belletristischer Literatur. Das Vermieten von Werkexemplaren, analoge und 


digitale Kopien werden bereits heute abgegolten. Das Public Lending Right (PLR) ist eine europäische 


Idee. Seit 1992 gibt es eine EU-Richtlinie, die eine Regelung durch die Mitgliedsländer vorschreibt. Es 


gibt unterschiedliche Umsetzungen, die nicht alle zwingend mit dem Urheberrecht verknüpft sind. In 


der Schweiz wurden verschiedene politische Vorstösse
3
 lanciert – bis jetzt ohne Resultat. Die 


Positionen sind bekannt, die Diskussion verhärtet. 


N. Pfister bedauert die Funkstille. Dialog und Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung sind 


Voraussetzung für die erneute Einreichung der parlamentarischen Initiative Fluri. Der Begriff 


„Verleihrecht“ ist vorzuziehen, da es nicht darum geht, den Bibliotheken Geld abzuknöpfen. Es ist 


unbestritten, dass die Bibliotheken einen Bildungsauftrag erfüllen und dafür volle Wertschätzung 


verdienen. Auf der andern Seite müssen auch die Autoren entschädigt werden. Aktuell ist es so, dass 


die CH Autoren Geld aus umliegenden Ländern bekommen (z.B. CHF 600‘000 aus Deutschland), wir 


aber mit ausländischen Autoren kein Gegenrecht halten. Die für die Schweizer Autoren 


aufzubringende Summe beläuft sich auf 3 -5 Mio. CHF. 


G. Schneider ortet Spielraum in der Diskussion. Es tönt schon anders wenn andere Worte verwendet 


werden. Wie könnte man die Fronten aufweichen? 


                                                      
2
 World Intellectual Property Organization, www.wipo.int  


3
 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043288; 


http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073056;  


http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090460 



http://www.digicoord.ch/

http://www.wipo.int/

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043288

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073056

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090460
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Für Y. Estermann sind Bibliotheken und Autoren Partner. Die bisherige Szenarien hätten automatisch 


zu einer zusätzlichen Belastung der Bibliotheken geführt. Neue Szenarien müssten geprüft werden. 


Die Befürchtung bleibt bestehen, dass schlussendlich die Bibliotheksbudgets dadurch belastet 


werden.  


C. Dora befürwortet es, die Diskussion anders aufzuziehen. Die Verhärtung kann gelöst werden wenn 


neue Begrifflichkeiten verwendet werden. Aber auch wenn wir es „Verleihrecht“  und nicht 


„Bibliothekstantieme“ nennen, werden am Schluss 5 Mio. ausbezahlt werden müssen. Hier muss 


sichergestellt werden, dass die öffentliche Hand die Finanzierung sicherstellt. 


Für N. Pfister ist es eine zwingende Prämisse, dass nicht die Bibliotheken zur Kasse gebeten werden. 


Der Ansatz Bildungsauftrag müsste weiter verfolgt werden, politisch könnte das via EDK gelöst 


werden. 


G. Schneider hält das Fehlen des Gegenrechts auch für störend. Wir sollten jetzt gemeinsam einen 


Weg suchen.  


M.-C. Doffey hält das Vorgehen via Bildungsauftrag für richtig. 


F. Burkhardt ebenfalls. Dann müssten SBF und BBT mit an Bord genommen werden 


 


6 e-Books 


Einführung: F. Burkhardt 


Die elektronischen Formate sind bereits Realität. Wir sollten uns nicht darüber beklagen, sondern uns 


darauf einstellen, obwohl noch viele Fragen offen sind. Bei wissenschaftlichen Publikationen ist die 


Anpassung schon erfolgt. Das BAK will sich auch um die Thematik kümmern. Was wollen die Verleger 


und Autoren tun? Was brennt unter den Nägeln? Wo kann das BAK helfen? Wie wird in diesem 


Bereich mit den Bibliotheken zusammengearbeitet? 


D. Landolf plädiert dafür, klein zu denken, nicht allzu grosse Ziele zu haben. Wichtig ist sicher: Know-


How vermitteln, die Verlage befähigen. Neue Vertriebsplattformen braucht es hingegen nicht. 


P. Wille: Bibliotheken sind Träger der Kulturvermittlung, Literatur wird über sie vermittelt. Ein 


Kooperationsprojekt mit den Verlegern und Autoren könnte zum Ziel haben, die Vielfalt der CH 


Literatur in e-Books abzubilden. Die Nutzung dieser e-Book wäre für Bibliothekskunden unentgeltlich. 


C. Dora unterstützt diesen Vorschlag. Die Digitale Bibliothek Ostschweiz
4
, läuft gut. Kulturell wertvolle 


Literatur ist aber dort kaum vertrete. 


J. Scherrer will mit der Eingabe beim BAK (Kanon CH Literatur) genau dieses Bedürfnis abdecken. 


Die Inhalte können nicht durch die Verleger definiert werden, aber die Bibliotheken könnten dies tun. 


Das Leseverhalten der Jungen ist beängstigend, Leseförderung ist notwendig. 


Y. Estermann diagnostiziert einen Wendepunkt im Lesen. Die Jungen lesen, aber anders. Die 


Verleger müssen begreifen, dass der Zugang zur Information nicht durch DRM blockiert werden kann. 


Blockierungen sind geschäftsschädigend bei den Jungen. Man muss den Zugang erleichtern, statt 


behindern. 


N. Pfister nennt als weiteres Problemfeld die Literatur, die ohne Verlag im Internet veröffentlicht 


werden. E-Books ist ein vergleichsweise einfaches Thema, da der Verlage die gleiche Rolle hat wie 


beim gedruckten Buch. 


J. Scherrer: L’éditeur vit de sa production: avec les droits, les rémunérations et les rétrocessions, 


l’éditeur pourra rembourser les ayants droit et rémunérer son travail d’éditeur. Le défi est de trouver 


des modèles simples afin de garantir à l’éditeur des revenus. Une maison d’édition est une PME. 


 


                                                      
4
 http://www.dibiost.ch/ 



http://www.dibiost.ch/
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7 Weiteres Vorgehen 


C. Langenberger zieht ein positives Fazit dieses Treffens. Das weitere Vorgehen: 


 Die Kommission NB wird die Anwesenden zu weiteren thematischen Treffen einladen 


 je nach Thema werden Pro Helvetia und/oder Pro Litteris auch einbezogen 
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Das Verleihrecht in der Schweiz 


Stand der Dinge/Gesetzesrevision URG 


 


Ein Arbeitspapier zuhanden der Kommission der Nationalbibliothek 


 


I Vorbemerkungen 


 


1. Für die Berechtigten, vertreten durch den AdS (Autorinnen und Autoren der 


Schweiz), die Suisseculture (Dachorganisation der Verbände der Kultur-


schaffenden der Schweiz) und die ProLitteris (Verwertungsgesellschaft für 


Literatur und bildenden Kunst) ist die Einführung des Verleihrechts eine alte 


Forderung, zumal nichts gegen eine Harmonisierung mit dem EU-Recht 


spricht.    


 


2. Selbstverständlich ist in den Bibliotheken der Zugang zu Büchern, Hörbü-


cher, DVD etc. auf allen Stufen der Bildung von grosser Wichtigkeit. Das soll 


auch weiterhin so bleiben, denn unbestritten kommt den Bibliotheken eine 


wichtige Aufgabe bei der Vermittlung von Literatur und Bildung zu. Allein, 


dies ist kein Grund, die Autorinnen und Autoren nicht zu entschädigen, 


wenn ihre urheberrechtlich geschützten Werke in Bibliotheken genutzt wer-


den. Denn bis heute erhalten die Urheber und Urheberinnen, mit deren 


Werken die Verleiher und die Bibliotheken überhaupt erst tätig werden kön-


nen, kein Geld für die Ausleihe ihrer Werke. Das erstaunt umso mehr, als 


2011 allein in den Schweizerischen Hochschulbibliotheken rund 54,5 Millio-


nen Medien aufliegen, davon grösstenteils Bücher und andere Druckschrif-


ten. Die ETH Zürich ist mit 7,7 Millionen Spitzenreiterin1. Gleichwohl sieht 


das schweizerische Urheberrechtsgesetz immer noch eine Vergütung nur für 


die Fälle vor, in denen Werkexemplare vermietet werden2. Dies obwohl im 


Urheberrecht der Grundsatz gilt, dass für jede – entgeltliche oder unentgelt-


liche – Nutzung von geschützten Werken und Leistungen die Berechtigten 


angemessen zu vergüten sind.  


                                       
1
 S. NZZ Nr. 180 vom 6. August 2012, S. 37.  


2
 Art. 13 Abs. 1URG 
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 Zudem besteht in der EU seit 1992 eine Vermiet- und Verleihrechtsdirekti-


ve3. Zurzeit kennen in Europa 23 Staaten ein Verleihrecht; zusätzlich gibt es 


ein Verleihrecht in Australien, Kanada, Israel und Neuseeland sowie auf den 


Färoer Inseln4.      


 


3. Gemäss URG sind grundsätzlich die Nutzer von geschützten Werken für die 


Regelung der Urheberrechte verantwortlich. So muss z.B. jeder Betrieb, der 


über ein Fotokopiergerät verfügt, die im Gemeinsamen Tarif 8 festgelegten 


Vergütungen an die Verwertungsgesellschaften abführen, damit diese den 


Berechtigten ihre Anteile ausschütten können. Und diejenigen Bibliotheken, 


die geschützte Werkexemplare vermieten, also gegen Entgelt den Benutzern 


zu Verfügung stellen, sind für die Bezahlung der Vergütungen zuständig5. 


AdS und Suisseculture können nachvollziehen, dass die Einführung des Ver-


leihrechts nicht auf Kosten der Bibliotheken gehen soll – mindestens nicht 


dergestalt, dass diesen die Ankaufsbudgets für neue Werkexemplare ge-


kürzt würden.  


 Wenn im Rahmen einer Teilrevision des URG ein Verleihrecht eingeführt 


wird, so müsste ein solches Recht als Vergütungsanspruch ausgestaltet 


werden, der nur über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer-


den kann – gleich wie beim bereits bestehenden Vermietrecht. Das heisst, 


dass bei der Berechnung auf die Kriterien des Art. 60 URG abzustellen ist. 


Alternativ kann aber durchaus auch eine Lösung gesucht werden, bei der für 


die Regelung der Vergütungen nicht direkt die Bibliotheken als Nutzer ver-


antwortlich sind, so dass deren Budgets für den Ankauf von Büchern, Hör-


büchern, DVD’s, etc. nicht reduziert werden. Denkbar wäre zum Beispiel, 


dass die öffentliche Hand die Kosten für das Verleihrecht erbringt, indem 


das kostenlose Ausleihen von Medien als ein Teil des öffentlichen Bildungs-


auftrags angesehen werden kann, wodurch zum einen die Bibliotheken fi-


nanziert und zum anderen die Autorinnen und Autoren für das Verleihen ih-


rer Werke entschädigt werden. Für Schul- und Universitätsbibliotheken, die 


im Rahmen eines Bildungsauftrags tätig sind, können dabei – wie das heute 


schon bei der Reprografievergütung der Fall ist – besondere Tarife mit redu-


zierten Ansätzen vorgesehen werden. 


 


4. Schon 2004 reichte Vreni Müller-Hemmi im Nationalrat eine Motion zur Ein-


führung einer Bibliothekstantieme ein. Nachdem daraufhin verschiedene 


Gespräche zwischen dem AdS und den Bibliotheksverbänden geführt wur-


                                       
3
 Richtlinie 92/100/EWG vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten 


dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums.  
4
 www.plrinternational.com  


5
 Vgl. dazu der Gemeinsame Tarif 6a der ProLitteris, in Kraft seit 1. Januar 2012   



http://www.plrinternational.com/
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den, zeigte sich, dass das Anliegen der Autorinnen und Autoren bisher eher 


auf wenig Resonanz stiess.  


 Anlässlich der letzten Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes 2007 hatten 


die interessierten Verbände und die Verwertungsgesellschaften davon Ab-


stand genommen, das Verleihrecht weiter aktiv im Parlament einzufordern. 


Denn diese URG-Revision diente in erster Linie der Umsetzung der beiden 


OMPI-Abkommen aus dem Jahre 1996, welche von der Schweiz unterzeich-


net wurden, und hatte vornehmlich Fragen im Bereich der digitalen Nutzun-


gen von geschützten Werken und Leistungen zum Gegenstand. Man wollte 


den Gesetzgebungsprozess nicht durch eine Forderung, die an sich nichts 


mit diesen internationalen Abkommen zu tun hat, in Frage stellen bzw. ver-


zögern. 


Nachdem die Teilrevision abgeschlossen war, wollten die interessierten Ver-


bände das Thema erneut politisch zur Diskussion stellen. So reichte Natio-


nalrat Kurt Fluri in der Sommersession 2009 eine entsprechende parlamen-


tarische Initiative ein, die von 24 Nationalräten aus allen Parteien mitunter-


zeichnet wurden6. Da die anschliessenden Gespräche mit den Bibliotheks-


verbänden nicht weiterführten, beschloss NR Fluri 2010, seine Initiative zu 


sistieren – allerdings mit dem Vorbehalt einer Wiedereingabe. Nachdem das 


Bundesgesetz über die Buchpreisbindung im Frühjahr 2012 vom Volk abge-


lehnt wurde, gelangte NR Fluri bereits am 12. März 2012 mit einer Interpel-


lation erneut an den Bundesrat mit der Frage, ob dieser der Meinung und 


bereit sei, andere Wege für die Förderung des Literaturplatzes Schweiz zu 


suchen. In der Begründung verwies NR Fluri explizit auf die Möglichkeit der 


sogenannten „Bibliothekstantieme“7 


Anlässlich des sogenannten Frühjahrstreffens beim Institut für Geistiges Ei-


gentum (IGE) vom 9. Mai 2012 hielt die Vertreterin des AdS ein Plädoyer 


für die Einführung des Verleihrechts in der Schweiz – und stiess auf offene 


Ohren. Es gilt daher im Folgenden, ein Vergütungssystem für die Umset-


zung des Verleihrechts genau zu analysieren.     


  


II Das Vergütungssystem im Allgemeinen  


 


 Um ein effizientes Umsetzen des Verleihrechts zu gewährleisten, ist es not-


wendig, das Abgabesystem – genau wie beim bereits bestehende Vermiet-


recht – zwingend als Vergütungsansprüche auszugestalten, die gemäss Ge-


                                       
6
 Parlamentarische Initiative 09.460 vom 12.06.2009 über die Vergütung für die Ausleihe von Werkexemplaren 


in Bibliotheken.   
7
 Interpellation 12.3130 vom 12.03.2012. Der Bundesrat anerkannte in seiner Antwort die Notwendigkeit der 


Unterstützung des Literaturplatzes Schweiz und verwies bezüglich des Verleihrechts auf die von der Schweizeri-


schen Nationalbibliothek durchzuführenden Analyse.  
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setz nur über die zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 


werden können. Dieses System hat sich im Bereich der sog. Massennutzun-


gen im Bereich der Reprografie- oder Fotokopiervergütung wie auch beim 


mit dem Verleichrecht vergleichbaren Vermietrecht bewährt. Als Folge da-


von, gibt es eine einzige Inkassostelle, die nicht nur mit dem Einzug der 


Vergütungen, sondern auch mit dem Verteilen der Entschädigungen an die 


Berechtigten beauftragt ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die gan-


ze Umsetzung unter der Bundesaufsicht des Instituts für Geistiges Eigentum 


(IGE) steht8. 


 


  


III Die Höhe der Vergütungen 


 


1. Grundsätzliches  


Natürlich stellt sich die Frage nach der finanziellen Belastung der Nutzer. Es 


ist nicht einfach, über die Höhe der jährlich zu leistenden Vergütungen ge-


naue Angaben zu machen. Zurzeit und im Vergleich zu ausländischen Erfah-


rungen könnte man von einem geschätzten jährlichen Aufkommen von ca. 3 


bis 5 Millionen CHF ausgehen.    


Als Nutzer im Sinne des URG sind die Verleiher von geschützten Werkex-


emplaren anzusehen, das heisst die Bibliotheken und vergleichbare Institu-


tionen, die – unentgeltlich – ihren Benutzern solche Werkexemplare auslei-


hen. Ein Abgabesystem, bei dem die Bibliotheken die Vergütungen leisten, 


ist bereits im Gemeinsamen Tarif GT 6a für das Vermieten von Werkexemp-


laren in Bibliotheken9 enthalten. Und weil das Fürstentum Liechtenstein die 


EU-Richtlinien zufolge des Beitritts zum EWR umsetzen muss, ist dort auch 


das Verleihen von Werkexemplaren in Bibliotheken eine gesetzliche Lizenz 


und über die ProLitteris abzugelten. Dafür ist der Gemeinsame Tarif GT 6b 


in Kraft10.   


Wie erwähnt, macht die Einführung des Verleihrechts im Schweizerischen 


URG nur über das System einer gesetzlichen Vergütung Sinn, zumal es den 


einzelnen Berechtigten in keiner Weise möglich wäre, alle Verleihvorgänge 


in den Bibliotheken zu erfassen und die dafür zu leistenden Entschädigun-


gen einzuziehen. Daher hat der Gesetzgeber sowohl in der Schweiz wie 


                                       
8
 Vgl. Art. 40 ff. URG. 


9
 Der GT 6a (Vermietrecht) gilt für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein; er basiert auf Art. 13 Abs. 2 


lit. c CH-URG bzw. auf Art. 14 Abs. 3 lit. c FL-URG und ist bis zum 31. Dezember 2017 in Kraft.  
10


 Der GT 6b (Verleihrecht) gilt für das Fürstentum Liechtenstein; er basiert auf Art. 15 FL-URG und ist seit 1. 


Januar 2011 in Kraft.  
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auch im Fürstentum Liechtenstein die entsprechenden Rechts als zwingend 


über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmend ausgestaltet11.  


Das wiederum bedeutet, dass die für die Abgeltung der Vergütungsansprü-


che festzulegenden Ansätze in den entsprechenden Tarifen mit den mass-


gebenden Nutzerverbänden nach genau vorgegebenen Kriterien zu verhan-


deln und in der Schweiz von der zuständigen Eidgenössischen Schiedskom-


mission (ESchK) zu genehmigen sind12. Da im Inland bereits für das Ver-


mieten bereits ein Tarif mit den Nutzern ausgehandelt worden ist, und da 


im Ausland bereits Tarife für das Verleihen bestehen, muss das System für 


die Abgeltung der Vergütungsansätze nicht von Grund auf neu entwickelt 


werden.  


 


2. Zur Festlegung der Entschädigung  


Gemäss URG gilt dabei der Grundsatz der Angemessenheit. Das heisst, bei 


der Festlegung der Entschädigung ist der aus der Nutzung des Werks, der 


Darbietung, des Ton- oder Tonbildträgers oder der Sendung erzielte Ertrag 


zu berücksichtigen. Wenn kein messbarer Ertrag erzielt wird, kann hilfswei-


se auf den mit der Nutzung verbundenen Aufwand abgestellt werden. Dar-


über hinaus sind die Art und die Anzahl der benutzten Werke, Darbietungen, 


Ton- oder Tonbildträger oder Sendungen sowie das Verhältnis von ge-


schützten zu ungeschützten Vorlagen massgebend. Schliesslich hält das Ge-


setz fest, dass die Entschädigung in der Regel höchstens 10% des Nut-


zungsertrags oder –aufwands für die Urheberrechte und höchstens 3% für 


die verwandten Schutzrechte betragen darf. Sie ist jedoch in jedem Fall so 


festzusetzen, dass den Berechtigten ein angemessenes Entgelt erhalten13.  


Da es sich beim Vermieten um einen mit einer Bezahlung des Bibliotheksbe-


suchers verbundenen Nutzungsvorgang handelt, kann die Vergütung auf 


diesen aus der Nutzung erzielten Ertrag abgestellt werden. M.a.W. zahlen 


die Nutzer je einen prozentualen Anteil für die Urheberrechte und einen für 


die verwandten Schutzrechte auf solchen Vermietvorgängen14. 


Weil nun aber beim Verleihen von geschützten Vorlagen begriffsnotwendig 


für den einzelnen Vorgang von den Bibliotheksbenutzern kein Entgelt zu be-


zahlen ist, kann folgerichtig nicht auf einen damit erzielten Ertrag abgestellt 


werden. Daher ist hilfsweise auf den mit der Nutzung verbundenen Aufwand 


abzustellen. Ein solches Berechnungsmodell wurde bereits im GT 6b, der al-


lerdings nur für das Fürstentum Liechtenstein gilt, angewendet. Dieser Tarif 


sieht für Ton- bzw. Tonbildträger einen Betrag von CHF 0,05 und für Bücher 


                                       
11


 Vgl. für die Schweiz betreffend des Vermietrechts Art. 13 Abs. 3 CH-URG; für das Fürstentum Liechtenstein 


Art. 14 Abs. 4 FL-URG.  
12


 Art. 46 URG  
13


 Art. 60 Abs. 1 und 2 URG. 
14


 S. Ziff. 4.1 im GT 6a.  
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einen solchen von CHF 0,025 je Verleihvorgang vor15. Der Grund für die hö-


here Bewertung der Ausleihen von Ton- und Tonbildträgern liegt darin, dass 


zum einen bei solchen Werkexemplaren in der Regel mehrere Berechtigte 


aus unterschiedlichen Repertoires sowie zusätzlich die Leistungsschutzrech-


te zu berücksichtigen sind. Bei den Büchern hingegen geht es nur um Be-


rechtigte an Texten und Bildern, und es sind keine Leistungsschutzrechte 


betroffen.   


Generell ist bei der Festlegung einer auf dem Aufwand basierenden Vergü-


tung auf sämtliche von den Bibliotheken mit den Verleihvorgängen verbun-


denen Kosten abzustellen, so v.a. diejenigen für die Miete der Lokalitäten, 


für den Unterhalt der Lokalitäten, die Lohnkosten, die Ankaufskosten, die 


Kosten für die Administration etc. Wenn diese Kosten bestimmt sind, müs-


sen sie in ein Verhältnis mit den massgebenden Verleihvorgängen von ge-


schützten Werkexemplaren gesetzt werden16. Es ist ein Leichtes festzustel-


len, dass ein solches Vergütungssystem mit genauen Angaben über alle 


massgebenden Verleihvorgänge, die von den Bibliotheken getätigt werden, 


verbunden sein wird17.           


Gemäss den vorhandenen statistischen Angaben über die Tätigkeit der Bib-


liotheken18 ergäbe sich folgendes Bild: 


 Total gibt es rund 700 Bibliotheken; davon 575 öffentliche und 


ca. 120 wissenschaftliche Bibliotheken, einschliesslich der Uni-


versitätsbibliotheken. 


 Deren Totalausgaben pro Jahr belaufen sich auf CHF 450 Mio., 


davon entfallen CHF 1,5 Mio. für den Ankauf von Druckschriften19 


(Werkexemplaren).  


 Der Totalbestand aller Schriften beträgt 45 Mio. Exemplare, die 


Ausleihen belaufen sich auf 35 Mio. pro Jahr20. 


 Die selbsterwirtschafteten Einnahmen (aus Abonnementen) be-


laufen sich auf CHF 20 Mio. pro Jahr.      


Angaben über das Verhältnis der geschützten zu den ungeschützten Vorla-


gen sind keine vorhanden.  


                                       
15


 S. Ziff. 4.1 im GT 6b.  
16


 Art. 60 Abs. 1 lit. c URG. 
17


 S. Ziff. 5 im GT 6b.  
18


 Angaben erhalten von Peter Wille, bibliomedia, zusammengefasst im Uebersichtspapier „Bibliotheksausleihen 


in der Schweiz“ vom 29. August 2012.  
19


 Darunter fallen neben Büchern auch Zeitschriften; letztere machen v.a. in den Universitätsbibliotheken einen 


hohen Anteil aus.  
20


 Gemäss bibliomedia enthalten diese Zahlen auch Verlängerungen; die tatsächlichen Ausleihen sollen rund ein 


Drittel tiefer sein.  
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Hingegen gibt es Erfahrungszahlen hinsichtlich des Aufwands im Zusam-


menhang mit dem Ausleihen von Büchern: Die Kosten für das Vorbereiten 


aller Vorkehrungen belaufen sich auf 20 – 30 CHF pro Buch. Die Kosten für 


den Verleihvorgang als solchen in öffentlichen Bibliotheken können mit 6 


CHF pro Buch veranschlagt werden. In wissenschaftliche Bibliotheken fällt er 


höher aus21.  


Wenn man nun diese 6 CHF als Aufwand pro Buchausleihe als Berechnungs-


basis heranzieht, und davon gemäss Art. 60 Abs. 2 URG die für die Urheber-


rechte vorgesehenen zehn Prozent22 anrechnet, erhält man für die öffentli-


chen Bibliotheken den Betrag von CHF 0,60 pro Ausleihvorgang. Das ergäbe 


bei total durchschnittlich 30 Millionen Ausleihen pro Jahr einen Gesamtbe-


trag von CHF 18 Mio. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken ergibt dies bei 


rund 5 Millionen Ausleihen und einer geschätzten Annahme von 8 CHF pro 


Buchausleihe einen Betrag von CHF 4 Mio. Ausgehend von den – nicht be-


legten - Angaben von bibliomedia, dass aufgrund von Verlängerungen die 


tatsächlichen Ausleihen rund ein Drittel tiefer ausfallen, ergäbe dies immer 


noch eine Vergütung von CHF 12 Mio. plus CHF 2,7 Mio., zusammen CHF 


14,7 Mio. In dieser Rechnung ist allerdings das Verhältnis von geschützten 


zu ungeschützten Vorlagen noch nicht berücksichtigt. Bei den öffentlichen 


Bibliotheken wird der Anteil der Ungeschützten höher ausfallen als bei den 


wissenschaftlichen Bibliotheken.  


Anzumerken ist, dass gemäss Praxis der Eidgenössischen Schiedskommissi-


on bei einem neuen Tarif kaum schon in der ersten Tarifperiode auf die ma-


ximale Obergrenze von 10% für die Urheberrechte abgestellt würde.  


Bei einem anrechenbaren Betrag von CHF 0,1023 pro Ausleihvorgang ergibt 


dies bei den öffentlichen Bibliotheken eine Vergütung von CHF 3 Mio. und 


bei den wissenschaftlichen CHF 500 T, zusammen CHF 3,5 Mio.  


 


3. Alternative Berechnungsmodelle  


 Ausgehend davon, dass das Verleihrecht aus dem öffentlichen Bildungsetat 


finanziert werden kann (das kostenlose Verleihen von urheberrechtlich ge-


schützten Werken an Bildungsempfänger ist als ein Teil des Bildungsauf-


trags anzusehen), ist es denkbar, dass die Vergütungen für das Verleihrecht 


in öffentlichen Bibliotheken über die Bildungskosten der öffentlichen Hand 


                                       
21


 Diese Angaben stützen sich auf die Ausführungen von Peter Wille, bibliomedia, anlässlich einer Besprechung 


vom 29. August 2012.  
22


 Bei der Ausleihe von CD und anderen digitalen Datenträgern sind zusätzlich die Leistungsschutzrechte der 


Interpreten zu berücksichtigen. Gemäss Art. 60 Abs. 2 URG sind dafür drei Prozent des Aufwands einzusetzen.  
23


 Dieser Betrag wurde von Peter Wille anlässlich der Besprechung vom 29. August 2012 erwähnt, ohne aller-


dings darüber weitere Ausführungen zu machen.   
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abgegolten werden. Ein solches Abgabemodell existiert bereits in Deutsch-


land und in Oesterreich24.   


 Im Jahr 2009 beliefen sich die Gesamtbildungsausgaben in der Schweiz 


(Bund, Kantone und Gemeinden) für alle Schulstufen, einschliesslich der 


Hochschulen, 29,7 Milliarden CHF25. 2007 betrugen die durchschnittlichen 


Ausgaben pro Schüler: 


 über 12‘400 CHF/Jahr in der Primarstufe; 


 rund 16‘100 CHF/Jahr in der Sekundarstufe I; 


 über 19‘000 CHF/Jahr in der Stufe Maturitätsschule26.  


Bei einem angenommenen Aufwand für das Verleihrecht in den Bibliotheken 


von jährlich 3 bis 5 Millionen CHF zugunsten der Berechtigten würde dies 


gerade einmal 0,1-0,2 Promille der gesamten Bildungskosten ausmachen. 


 Bei einem solchen Vergütungsmodell – immer vorausgesetzt, es kann wei-


terverfolgt werden – stellt sich natürlich sogleich die Frage nach der Auftei-


lung der zu leistenden Entschädigungen. Dabei zeigt sich, dass die Bildungs-


kosten für das Jahr 2009 zu 4.7% vom Bund, zu 65.4% von den Kantonen 


und zu 29.9% von den Gemeinden übernommen wurden27. Denkbar wäre 


daher, die Kosten für das Verleihrecht folgerichtig auf den Bund, die Kanto-


ne und die Gemeinden aufzuteilen. Allein ein solches Modell würde zu einem 


grossen administrativen Aufwand führen und die einzelnen Gemeinden di-


rekt belasten. Daher wäre eine Lösung vorzuziehen, bei dem sich der Bund 


und die Kantone die Vergütungen aufteilen.  


Aufteilung zwischen Bund und Kantonen: Wenn wir vom oben erwähnten 
Aufteilungsschlüssel hinsichtlich der Bildungskosten ausgehen, würde der 


Bund rund 5% übernehmen, der Rest wäre von den Kantonen zu tragen, die 
damit auch die Anteile für die Gemeinden mittragen. Eine solche Aufteilung 
hätte den Vorteil der Einfachheit, berücksichtigt indessen die „tatsächlichen“ 


Nutzungen in den einzelnen Bibliotheken noch zu wenig.  
 


Eine gerechtere Lösung könnte in einer „Gewichtung“ zwischen dem Bund 
und den Kantonen gefunden werden, wobei der Bund einen Teil der Vergü-
tungen im Sinne einer nationalen kultur- und bildungspolitischen Unterstüt-


zung übernehmen würde (z.B. 20%) und die Kantone sich den Rest (80%) 
nach festzulegenden Kriterien aufteilen (denkbar wäre ein Abstellen auf die 


Anzahl der Einwohner der Kantone, oder die Anzahl der unter die Vergü-
tungspflicht fallenden Bibliotheken.   


                                       
24


 S. Näheres dazu unter www.vgwort.de und www.literarmechana.at. In Deutschland bezahlten Bund und Län-


der 2011 der zuständigen VG Wort Euro 11,1 Mio. Der neu ausgehandelte Gesamtvertrag, der bis 2014 gültig 


ist, sieht eine gestaffelte Erhöhung der Vergütungen vor.   
25 Ausgaben der öffentlichen Hand für Unterricht 2009 gemäss Bildungsstatistik des Bundesamtes für Statistik. 
26


 Bildungsstatistik Schweiz, Oeffentliche Bildungsausgaben 2007, EDI, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel, 


2010, S. 7. 
27


 Vgl. Quelle in FN 19. 



http://www.vgwort.de/

http://www.literarmechana.at/
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 Ein solcher Aufteilungsschlüssel wäre kulturpolitisch vertretbar und korrekt. 


Als Ergebnis würden die grossen Kantone und diejenigen mit Universitäts-


bibliotheken einen höheren Anteil übernehmen (so z.B. ZH, BE, LU, SG, BS, 


FR, VD, GE). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der 


Bund immerhin für 35,1% der Bildungsausgaben für Hochschulen und Fach-


hochschulen aufkommt. Jedenfalls könnte auf die Anteile der Bildungsaus-


gaben je Kanton abgestellt werden. Spitzenreiter per 2009 war der Kanton 


Zürich mit 20,134 Millionen CHF, gefolgt von Bern mit 13,06 Millionen CHF. 


Die tiefsten Gesamtausgaben hatte Appenzell Innerrhoden mit 161,7 Tau-


send CHF nach Glarus und Nidwalden mit je rund 450 Tausend CHF28.   


 Eine derart gestaltete Aufteilung zwischen Bund und Kantonen entspricht 


auch den Lösungen, wie sie Deutschland (Bund 10% und Länder 90%, auf-


geteilt nach Einwohnerzahl und Steuererträgen29) und Österreich (20% 


Bund und 80% Länder, ebenfalls nach Einwohnerzahl aufgeteilt) gefunden 


haben.  


 


IV  Die Ausschüttung der Entschädigungen an die Berechtigten 


 
Für die Verteilung der Entschädigungen sind spezielle Meldesysteme vorzu-
sehen. Diese sollen möglichst einfach ausgestaltet sein, damit der administ-


rative Aufwand sowohl bei den Nutzern wie auch bei den Verwertungsge-
sellschaften tief gehalten werden kann, so dass die Berechtigten ein ange-


messenes Entgelt zukommt. Bei der Verteilung profitieren die literarischen 
Autorinnen und Autoren, einschliesslich der Lyrik. Aber auch die wissen-
schaftliche Autorinnen und Autoren sowie die Journalistinnen und Journalis-


ten sind zu berücksichtigen. Zur Festlegung der Ausschüttungen werden pe-
riodische Statistiken zu Hilfe genommen, sowohl bezüglich der Anteile für 


schweizerische wie auch für ausländische Berechtigte (ein solches Vorgehen 
ist bereits für das Inkasso und die Verteilung der Verleihrechtsvergütung im 
Fürstentum Liechtenstein eingeführt worden).  


 
Für die Schweizerischen Berechtigten wird auf die entsprechenden, statis-


tisch erhobenen Ausleihvorgänge abgestellt; dabei kann eine Mindestzahl 
von solchen Vorgängen festgelegt werden. Die Festlegung der Ausschüttun-


gen erfolgt aufgrund der eingenommenen Vergütungen.  
 
Ein Teil der Entschädigungen wird natürlich an ausländische Autorinnen und 


Autoren auszuzahlen sein: Die einheimischen Bibliotheken verleihen ja kei-


                                       
28


 Gesamtausgaben und öffentliche Bildungsausgaben der Kantone und ihrer Gemeinden, T 15.2.4.3, Bundesamt 


für Statistik, 2009 
29


 Sogenannter Königsberger Schlüssel, ausgehandelt und festgelegt bereits im Jahre 1975.Der Grund für eine 


solche Aufteilung lag nicht zuletzt darin, dass die Umsetzung des Verleihrechts zu keinen Kürzungen der An-


kaufsetats bei den Bibliotheken führen sollte.    
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neswegs nur Schweizer Literatur30. Für ausländische Berechtigte könnten 
pauschalisierte Ausschüttungen festgelegt werden. Aufgrund der Gegensei-


tigkeitsverträge mit ausländischen Schwestergesellschaften werden aber 
aus dem Ausland auch erhebliche Mittel zurückfliessen (zum Teil fliessen be-


reits heute einseitig Ausschüttungen für das kostenlose Verleihen von Wer-
ken von Schweizer Autorinnen und Autoren vom Ausland in die Schweiz, so 
z.B. aus Deutschland, Frankreich und Österreich. In welchem Verhältnis in 


der Schweiz die Vergütung an inländische und ausländische Autoren aufge-
teilt werden würde, ist bei der Festlegung des Verteilungsreglements zu dis-


kutieren. 
 


 


V Weitere Detailfragen  


 


 Wie würden die Schulbibliotheken behandelt? Denkbar wäre, dass Schulbib-
liotheken, die über keinen Publikumsverkehr aufweisen, die also m.a.W. 


ausschliesslich dem Schulbetrieb dienen und nur von den Schülern und dem 
Lehrpersonal besucht werden könne, von einem reduzierten Ansatz profitie-
ren können oder sogar gänzlich von einer Vergütungspflicht ausgenommen 


bleiben.   
 


 Und wie steht es bei Universitäts- und Hochschulbibliotheken? Da diese in 
aller Regel über einen Publikumsverkehr verfügen, würde das Verleihrecht 
grundsätzlich auch für sie Gültigkeit haben. Allerdings würden solche Biblio-


theken nur teilweise unter die Vergütungspflicht fallen, d.h. nur für den Teil 
ihrer Tätigkeit, bei dem das Publikum Zutritt bzw. Zugriff auf die Werkex-


emplare hat.  
 


 Wie würde das Inkasso umgesetzt? Die Gemeinsamen Tarife der Verwer-


tungsgesellschaften sind in aller Regel jeweils für fünf Jahre gültig, so dass 
die Höhe der jährlich zu leistenden Vergütungen zum vornherein für fünf 


Jahre festgelegt werden können, was das Inkasso nicht nur vereinfacht, 
sondern auch buchhalterisch voraussehbar macht.  
 


 Wie hoch wäre der Verwaltungskostensatz hinsichtlich der Umsetzung? Ba-
sierend auf ausländischen Erfahrungen und unter Berücksichtigung, dass es 


sich beim Verleihrecht um einen gesetzlichen Vergütungsanspruch handeln 
wird, der über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen ist, kann von 
einem Verwaltungskostensatz von nicht mehr als 10% ausgegangen wer-


den. Hinzukommt, dass die ProLitteris bereits über die erforderliche Infra-
struktur sowie die notwendige Erfahrung bei der Umsetzung des Vermiet-


rechts sowie des Verleihrechts im Fürstentum Liechtenstein verfügt.   
 


 Gäbe es auch eine Vergütung für das Ausleihen von elektronisch zu Verfü-
gung gestellten Daten mit geschützten Werken und Leistungen? Zurzeit ist 


                                       
30


 Gemäss Informationen von bibliomedia beträgt der Anteil der Schweizer Literatur bei den Ausleihen zwischen 


10% und 20%.  
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diese Frage mit „nein“ zu beantworten. Das Schweizerische Urheberrechts-
gesetz sieht ausdrücklich vor, dass es sich um Werkexemplare handeln 


muss, die von einer Vergütung für das Vermieten profitieren. Und auch im 
internationalen Vergleich wird vom Verleihrecht lediglich die Nutzung von 


körperlichen Werkexemplaren umfasst. Die EU-Richtlinie aus dem Jahre 
1992 sieht kein explizites Recht hinsichtlich elektronischer Ausleihvorgängen 
vor. Es wäre allerdings denkbar, dass der Schweizerische Gesetzgeber auf-


grund der Tatsache, dass solche Nutzungsvorgänge bereits heute vorge-
nommen und in Zukunft immer wichtiger werden, ebenfalls unter einen 


Vergütungsanspruch subsumieren würde.     
 


 


VI  URG: Gesetzesänderungsvorschlag  
 


 Der bestehende Artikel 13 URG, der das Vermieten von Werkexemplaren 


regelt, wäre wie folgt zu ändern: 


   Art. 13 Abs. 1 (neu):  


 „Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet, sonstwie 


gegen Entgelt oder unentgeltlich zu Verfügung stellt, schuldet 


dem Urheber oder der Urheberin hiefür eine Vergütung.“  


 Eventuell und je nach Ausgang der mit den Betroffenen zu führen-


den Gesprächen könnte der Art. 13 Abs. 1 noch um den folgenden 


Satz erweitert werden:  


 „(…) Für das unentgeltliche zu Verfügungsstellen von Werk-


exemplaren in Institutionen des Bundes, der Kantone und der 


Gemeinden sind die Vergütungen zu gleichen Teilen von Bund 


und Kantonen geschuldet.“  


 


  Die Absätze 2, 3 und 4 in Art. 13 URG bleiben unverändert.  
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          Version 22.10.2012 


 


Das Verleihrecht: Die Ausgangslage 


 


 Die Schweiz kennt nur das Vermietrecht an geschützten Werkexemplaren. 


Das Verleihrecht gilt in der Schweiz nicht. Die Schweizer Autorinnen und 


Autoren erhalten keine entsprechenden Entschädigungen. 


 In der EU besteht seit 1992 eine Vermiet- und Verleihrechtsdirektive. In 


diesem Bereich spricht daher nichts gegen eine Harmonisierung mit dem 


EU-Recht. Die einheimischen Autorinnen und Autoren sind sonst benachtei-


ligt. 


 Heute existiert ein Verleihrecht in 23 europäischen Staaten (u.a. sämtliche 


Nachbarländer der Schweiz inklusive das Fürstentum Liechtenstein), in 


Australien, Kanada, Israel und Neuseeland – sowie auf den Färoer Inseln. 


 2009 reichte Nationalrat Kurt Fluri eine parlamentarische Initiative für das 


Verleihrecht ein, die parteiübergreifend von 24 Nationalräten unterzeichnet 


wurde. Nachdem das Volk die Buchpreisbindung abgelehnt hatte, gelangte 


NR Fluri im März 2012 mit einer Interpellation an den Bundesrat mit der 


Frage, ob dieser der Meinung und bereit sei, andere Wege für die Förderung 


des Literaturplatzes Schweiz zu suchen – z.B. über eine „Bibliothekstantie-


me“. Der Bundesrat verwies auf sein Nein von 2007 – und auf laufende Dis-


kussionen über “verschiedene Berechnungs- und Finanzierungsmodelle, wie 


der gesteigerten Nutzung von Werken freier Autoren in Bibliotheken Rechnung 


getragen werden kann.” 


 Im Rahmen dieser Diskussion – und auch bei einem allfälligen Neuanlauf für 


die Einführung des Verleihrechts ist dem hohen Mehrwert, den Bibliotheken 


bereits heute für Autorinnen und Autoren generieren, Rechnung zu tragen: 


Die Bibliotheken erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Vermittlung von Lite-


ratur und Bildung.  


 Das Verleihrecht müsste als Vergütungsanspruch über die Verwertungsge-


sellschaften (diese stehen unter Bundesaufsicht) geltend gemacht werden 


können. Der vorgesehene Verwaltungsspesensatz bei der zuständigen Ver-


wertungsgesellschaft läge bei rund 10%.  


 Bei der Berechnung wäre auf die Kriterien des Art. 60 URG (Ertrag oder 


Aufwand) abzustellen.  


 Um die Budgets der Bibliotheken für den Ankauf von Büchern, Hörbüchern, 


DVD’s etc., unangetastet zu lassen, sollte die öffentliche Hand die Kosten 
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für das Verleihrecht übernehmen. Dieses Modell gilt bereits in Deutschland 


und in Österreich. 


 Die Kosten für einen Verleihvorgang in öffentlichen Bibliotheken machen 


rund 6 CHF pro Buch aus; in wissenschaftlichen Bibliotheken sind sie höher. 


Gemäss Art. 60 Abs. 2 URG ist für die Urheberrechte 10% einzusetzen, d.h. 


CHF 0,60 pro Ausleihvorgang geschützter Vorlagen. Es ergäben sich in der 


Schweiz jährliche Vergütungen zwischen 3 und 5 Millionen CHF. 


 Die Gesamtausgaben für die Bildung beliefen sich 2009 für alle Schulstufen, 


einschliesslich der Hochschulen auf knapp 30 Milliarden CHF. Der angenom-


mene Aufwand für das Verleihrecht von jährlich 3 bis 5 Millionen CHF betrü-


ge 0,1-0,2 Promille der Bildungskosten. 


 Bei der Aufteilung wäre eine „Gewichtung“ zwischen Bund und Kantonen 


anzustreben: Der Bund übernähme einen Teil im Sinne einer nationalen kul-
tur- und bildungspolitischen Unterstützung (z.B. 20%), die Kantone hätten 
den verbleibenden Anteil (80%) nach festzulegenden Kriterien aufzuteilen 


(z.B. Abstellen auf die Anzahl der Einwohner der Kantone oder auf die An-
zahl der massgebenden Bibliotheken). Bei einem solchen Modell würden die 


grossen Kantone und diejenigen mit Universitätsbibliotheken mehr bezahlen 
(so z.B. ZH, BE, LU, SG, BS, FR, VD, GE). 
 


 Damit der administrative Aufwand tief gehalten werden kann, wäre für die  
Ausschüttungen an Berechtigte ein einfaches Meldesystem einzuführen. Von 


der Verteilung profitieren: literarische Autorinnen und Autoren (einschliess-
lich der Lyrik), wissenschaftliche Autorinnen und Autoren, Journalistinnen 
und Journalisten.  


 
 Für die Schweizerischen Berechtigten kann auf die statistisch erhobenen 


Ausleihvorgänge abgestellt werden. Ein Teil der Entschädigungen wird na-
türlich an ausländische Autorinnen und Autoren auszuzahlen sein (die Bib-
liotheken verleihen ja keineswegs nur Schweizer Literatur). Jedoch werden 


aus dem Ausland aufgrund von Gegenseitigkeitsverträgen mit den dortigen 
Schwestergesellschaften Mittel für die Verteilung an die einheimischen Auto-


rinnen und Autoren zurückfliessen (das geschieht heute bereits schon für 
Deutschland und demnächst auch für Frankreich).  


 
 Schul- und Hochschulbibliotheken, die über keinen Publikumsverkehr auf-


weisen und nur dem Schulbetrieb dienen, würden von einem reduzierten 


Ansatz profitieren – oder könnten sogar gänzlich von einer Vergütungs-
pflicht ausgenommen werden.  


 
 


   





